
MUSIKVEREIN STADTKAPELLE WALDENBUCH 1888 E.V. 
 Im Aichgrund 2, 71111 Waldenbuch •  07157 / 72 882 •  www.mv-waldenbuch.de 

 

  

 

Vereinigte Volksbanken eG: IBAN: DE18  6039  0000  0635  2000  07 BIC: GENODES1BBV 
Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE51  6035  0130  0002  0224  57 BIC: BBKRDE6BXXX 
 

         
 

N U T Z U N G S B E D I N G U N G E N 
 

über die Vermietung des Toilettenwagens 
 
 
Der Toilettenwagen wird unter folgenden Bedingungen vermietet: 
 
 Der Mieter setzt sich rechtzeitig im Vorfeld der Abholung bzw. der Rückgabe telefonisch 

mit Martin Fuchs (Tel. 0163 / 864 81 47) in Verbindung.  
 

 

 Abholung und Rückgabe erfolgt durch den Mieter in Eigenregie. Hierbei können 
abweichende Vereinbarungen mit dem Beauftragten des Vereins getroffen werden. 
 

 

 Der Toilettenwagen ist spätestens am ersten Wochentag nach der Veranstaltung wieder 
bei der Lagerscheuer des Musikvereins auf dem Hasenhof, Teckstraße 16, 71111 
Waldenbuch, abzuliefern. Abweichende Vereinbarungen können getroffen werden. 
 

 

 Der Toilettenwagen wird in sauberem Zustand zur Verfügung gestellt. Für die 
Endreinigung des Wagens ist der Mieter eigenverantwortlich. Muss dieser nachträglich 
vom Vermieter gereinigt werden, so wird diese Tätigkeit – je nach zeitlichem Aufwand – 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 

 

 Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Toilettenpapier, Einmalhandtücher oder Müllsäcke, 
werden vom Mieter in Eigenregie zur Verfügung gestellt. Seife und Desinfektionsmittel, 
welches sich in den Spendern befindet, kann verwendet werden. Der Inhalt der 
Spendenkassen ist Eigentum des Vermieters, eine Leerung ist nicht zulässig. 

 

 Für eventuell entstandene Schäden haftet der Mieter in vollem Umfang. Reparaturen 
und/oder Materialkosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 
 

 

 Bei der Abholung sowie der Rückgabe muss der Toilettenwagen von einem 
Verantwortlichen des Musikvereins abgenommen werden. Hierbei wird das 
Übergabeprotokoll für die Vermietung des Toilettenwagens von Mieter und Vermieter 
bzw. einem Beauftragten des Vereins ausgefüllt und unterschrieben. 
 

 Vom Vermieter kann eine Kaution verlangt werden, die maximal den doppelten Mietpreis 
betragen darf. Die Kaution ist in bar zu hinterlegen oder auf eines der Konto des 
Vermieters vorab einzuzahlen. 

 
Es gelten folgende Mietpreise: (zzgl. gesetzl. MwSt.) 
1 Tag      200,00 EUR 
2 Tage      275,00 EUR 
3 Tage      325,00 EUR 
jeder weitere Tag:             + 50,00 EUR 
 
 
 
Der Mieter nimmt die o.g. Nutzungsbedingungen zur Kenntnis und erkennt sie 
vollumfänglich an: 
 
 
 
      
(Datum, Unterschrift)   


